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Allgemeine Anrechnungsempfehlung 

Diese Allgemeine Anrechnungsempfehlung wird vom Projekt Kompetenzbereich Anrechnung an der Carl von Ossietzky 
Universität Oldenburg im Rahmen des Verbundprojektes „Aufbau berufsbegleitender Studienangebote in den Pflege- und 
Gesundheitswissenschaften“ (PuG) herausgegeben. 

Das Verbundprojekt „Aufbau berufs-
begleitender Studienangebote in den 
Pflege- und Gesundheitswissenschaf-
ten“ (PuG) ist ein innerhalb des vom 
Bundesministerium für Bildung und 
Forschung (BMBF) initiierten Wettbe-
werbs „Aufstieg durch Bildung: offene 
Hochschulen“ gefördertes Vorhaben.

Das übergeordnete Ziel des Verbund-
projektes besteht insbesondere darin, 
dem sich abzeichnenden Fachkräfte-
mangel im Pflege- und Gesundheitsbe-
reich entgegenzuwirken sowie die Ver-
sorgungsqualität der Patient/inn/en und 
Klient/inn/en zu erhöhen. 

Zu diesem Zwecke sollen im Projekt-
verbund der Carl von Ossietzky Univer-
sität Oldenburg, der Jade Hochschule 
Wilhelmshaven/Oldenburg/Elsfleth, der 
Ostfalia Hochschule für angewandte 
Wissenschaften und der Hochschule für 
Gesundheit in Bochum qualitativ hoch-
wertige berufsbegleitende, wettbewerbs-
fähige, wissenschafts- und forschungsna-
he Studienangebote entwickelt werden.  

Diese sollen in der Schnittstelle von Uni-
versitäten und Fachhochschulen einen 
direkten Wissenschaftstransfer ermög-
lichen und dazu beitragen, den wach-
senden Bedarf akademisch gebildeter 
Fachkräfte in den Pflege- und Gesund-
heitsberufen zu decken.

Aufbau berufsbegleitender Studienangebote in den 
Pflege- und Gesundheitswissenschaften (PuG) 

Querschnittsbereich  
Kompetenzanrechnung und 
Durchlässigkeit

Förderhinweis: Das diesem Bericht zugrundeliegende Vorhaben wurde mit Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und 
Forschung unter dem Förderkennzeichen [FK: 16OH21033] gefördert. Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung 
liegt bei den Mitarbeiter/inne/n des Kompetenzbereich Anrechnung.

Als Querschnittsbereich „Kompetenzan-
rechnung und Durchlässigkeit“ nimmt 
der Kompetenzbereich Anrechnung am 
Verbundprojekt „Aufbau berufsbeglei-
tender Studienangebote in den Pflege- 
und Gesundheitswissenschaften“ (PuG) 
teil und unterstützt die Teilprojekte u.a. in 
folgenden Arbeitsfeldern:

 � Entwicklung individueller und pau-
schaler Anrechnungsverfahren zur Do-
kumentation und Anrechnung beruf-
lich erworbener Kompetenzen,

 � Erstellung Allgemeiner Anrechnungs-
empfehlungen zur Verbesserung der 
Anrechenbarkeit von Weiterbildungen,

 � Beratung und Begleitung des gesam-
ten Projekts durch gezielte Anrech-
nungsworkshops und Unterstützungs-
angebote.



Allgemeine Anrechnungsempfehlung Fortbildung „Die Neue Rückenschule“

3

Inhalt

Die Fortbildung „Die Neue Rückenschule – Rückenschullehrer/in-Fortbildung mit KddR/BdR-Lizenz“  . . . . . . .   4

Darstellung der Fortbildung durch den Bildungsanbieter  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     6

Anrechnungsempfehlung .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    8

Virtuelles Modul I: Grundlagen der bewegungsbezogenen Prävention und Gesundheitsförderung . . . . . . . . . . 9

Virtuelles Modul II: Theorie und Praxis der Gesundheitsförderung, Organisation, Evaluation und (Selbst-) 
Reflexion .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  10

Hinweise für Weiterbildungsanbieter und -absolvent / inn /en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Hinweise für Hochschulen und Studiengangsverantwortliche .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  13

Kompetenzanrechnung nach dem Oldenburger Modell  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Allgemeine Anrechnungsempfehlung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Grundlage für die Begutachtung der Fortbildung „Die Neue Rückenschule“ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  15

Hinweise zur Bestimmung des Workloads.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  16

Niveaubestimmung – Module Level Indicator ( M L I ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Die Ergebnisskalen des MLI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Die Niveaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Wann sollten Lerneinheiten aus außerhochschulischer Bildung auf Hochschulstudiengänge  
angerechnet werden?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Anhang
Gesamteinschätzung des Gutachters .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  24

Zertifikat der Fortbildung „Die Neue Rückenschule – Rückenschullehrer/in-Fortbildung mit  
KddR/BdR-Lizenz“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Die Zusammensetzung der „virtuellen“ Module . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Literatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29



4

Allgemeine Anrechnungsempfehlung 

Die Fortbildung
„Die Neue Rückenschule“
Rückenschullehrer/in-Fortbildung mit KddR/BdR-Lizenz

Schwerpunkt
In der Fortbildung zum/zur Rücken-
schullehrer/in wird den Teilnehmenden 
der ganzheitliche Ansatz für die „Neue 
Rückenschule“ vermittelt. Im Fokus ste-
hen dabei die Rückenschulgrundlagen, 
die Stärkung der individuellen Gesund-
heitsressourcen sowie die veränderte 
Einstellung rund um das Thema Rücken-
schmerzen und den Erhalt der Rückenge-
sundheit.

Die Grundlage bilden die folgenden 
Inhalte:

 � Grundlagen der Neuen Rückenschule,

 � Rückenschmerzen als bio-psycho-
soziales Problem,

 � Aufbau und Organisation der Neuen 
Rückenschule,

 � Planung/Durchführung/Qualitäts-
sicherung der Neuen Rückenschule,

 � Haltungsschulung/Körperwahrneh-
mung/Bewegung/Kleine Spiele/Gym-
nastik/Training motorischer Grundei-
genschaften/Life-Time-Sportarten,

 � Entspannung/Bewältigungsstrategi-
en/Stressmanagement.

Die Fortbildung „Die Neue Rücken-
schule – Rückenschullehrer/in-Fortbil-
dung mit KddR/BdR-Lizenz“ ist gemäß 
§ 20 SGB V anerkannt bei den Kost-
enträgern (Krankenkassen) durch die 
Zentrale Prüfstelle Prävention – ZPP.  
Das Konzept des BdR ist bei der Zent-
ralen Prüfstelle Prävention – ZPP unter 
der Konzept-ID 20160323-V2140 zerti-
fiziert.

Zielgruppe
Aufgrund der hohen Qualitätsstandards 
der BdR-Rückenschule richtet sich die 
Fortbildung an Personen, die bereits 
über einen beruflichen Abschluss in 
einem Gesundheits- und/oder Bewe-
gungsfachberuf mit akademischem, 
staatlichem bzw. staatlich anerkanntem 
Abschluss verfügen. 
Angesprochen werden somit beispiels-
weise (Fach-)Ärzte und -Ärztinnen, Er-
gotherapeut/inn/en, Gymnastiklehrer/
innen, Masseur/inn/e/n und medizini-
sche Bademeister/innnen, Physiothera-
peut/innen, Sportwissenschaftler/innen, 
Sportlehrer/innen und Psycholog/inn/en.

Voraussetzung
Die Zulassung zur Fortbildung „Die 
Neue Rückenschule – Rückenschul-
lehrer/in-Fortbildung mit KddR/BdR-
Lizenz“ setzt laut Richtlinien der KddR 
einen akademischen, staatlichen bzw. 
staatlich anerkannten Berufsabschluss 
in einem der oben genannten Ge-
sundheits- und/oder Bewegungsfach-
berufen voraus.

Dauer
Die Fortbildung umfasst eine Präsenz-
zeit von 60 Unterrichtsstunden (inkl. 
Abschlussprüfung). Hinzu kommt eine 
Selbstlernzeit von etwa 64 Unterrichts-
stunden.

Die 60 Unterrichtsstunden Präsenzzeit 
werden an zwei  Wochenendterminen 
jeweils ganztägig von freitags bis sonn-
tags abgeleistet.

Die Zeit zwischen den beiden Wochen-
endterminen steht den Teilnehmenden 
zur selbstständigen Bearbeitung und 
Verinnerlichung des Lernstoffs und zur 
Vorbereitung eines Stundenbildent-
wurfs als Projektarbeit zur Verfügung. 
Die Projektarbeit ist verpflichtender 
Bestandteil zur Überprüfung der Lern-
inhalte.

Lerneinheiten
Die Fortbildung besteht aus zwei Ausbil-
dungsteilen mit den folgenden Inhalten:

Ausbildungsteil I:
 �  Allgemeine Grundlagen der NEUEN 

Rückenschule,
 � Evidenzbasierte Risikofaktoren für die 

Entwicklung des chronischen Rücken-
schmerzes,

 � Allgemeine Grundlagen der Trainings-
lehre,

 � Funktionsgymnastik /-kreise,
 � Medizinische Grundlagen,
 � Funktionsgymnastik bei orthopädi-

schen Beschwerdebildern,
 � Psychologie in der Rückenschule,
 � Progressive Muskelrelaxation nach 

Jacobsen,
 � Körperwahrnehmung,
 � Entspannungstechniken Teil 1,
 � Reflexion und Ausblick auf das 2. Lehr-

gangswochenende.

Ausbildungsteil II:
 � Rückenschule im Betrieb,
 � Hebe-Trage-Schieben-Ziehen-Schule,
 � Organisation und Aufbau einer Rü-

ckenschule,
 � Pädagogisch-psychologische Unter-

richtsführung in Theorie und Praxis,
 � Kleine Spiele und Spielformen zur För-

derung der Gruppendynamik,
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 � Koordination und Gleichgewicht,
 � Propiozeptives Training – Tiefenmus-

keltraining,
 � Entspannungstechniken Teil 2,
 � Einführung in Ausdauersportarten,
 � Geräteeinsatz in der Rückenschule,
 � Einweisung in das zertifizierte BdR-

Konzept „Rückenschule“,
 � Vorbereitung auf die praktische Prü-

fung,
 � praktische Prüfung,
 � Abschluss und Auswertung des Lehr-

gangs.

Lernerfolgskontrollen
Die Teilnehmenden erbringen auf Basis 
der Projektarbeit einen Leistungsnach-
weis in Form einer praktischen Ab-
schlussprüfung.

Zertifikat
Die Teilnehmenden erhalten nach erfolg-
reichem Abschluss der Fortbildung das 
Zertifikat „KddR/BdR-Rückenschullehrer/
in-Lizenz“, auf welchem die erfolgte 
Einweisung in das zertifizierte Kurskon-
zept „BdR-Rückenschule“ bestätigt wird. 
Die Lizenz ist anerkannt bei den Kosten-
trägern (Krankenkassen) gemäß § 20 SGB 
V durch die Zentrale Prüfstelle Präventi-
on – ZPP.

Trägerschaft

 � Institut für Trainingsplanung und 
Sportprävention (iTS) Oldenburg

 � Konföderation der deutschen Rü-
ckenschulen (KddR)

 � Bundesverband deutscher Rücken-
schulen (BdR)

Verantwortliche Person
Frank Zechner
Leiter iTS Oldenburg 
www.its-ol.de
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Darstellung der Fortbildung 
durch den Bildungsanbieter 
Institut für Trainingsplanung und Sportprävention (iTS) Oldenburg

Rückenbeschwerden sind die Volks-
krankheit Nr. 1 in Deutschland. Die „Neue 
Rückenschule“ ist eine etablierte und 
weit verbreitete Interventionsmöglich-
keit zur Prävention von unspezifischen 
Rückenschmerzen. Die Rückenschule ba-
siert auf einer salutogenetischen und bio-
psycho-sozialen Sichtweise und stellt die 
Förderung der Rückengesundheit in den 
Vordergrund.

Die Ausbildung wird nach den Richtli-
nien der Konföderation der deutschen 
Rückenschulen (KddR) durchgeführt und 
gemäß § 20 SGB V von allen Krankenkas-
sen anerkannt.

Vor allem bewegungs- und erlebnisori-
entierte Lernprozesse sollen die Teilneh-
menden begeistern und motivieren, ein 
rückenfreundliches und gesundheitsori-
entiertes Verhalten zu entwickeln und 
dieses zu leben. Dazu dürfen sie ihren Rü-
cken neu erleben, mit Freude und Spaß 
die einzelnen Inhalte der Rückenschule 
kennenlernen, motorische Erfahrungen 
sammeln und die eigene „Rückenge-
sundheit“ fördern. Dabei orientiert sich 
die „Neue Rückenschule“ konsequent an 
aktuellen anerkannten Gesundheitsmo-
dellen, den Empfehlungen und Leitlinien 
der gesetzlichen Krankenkassen sowie 
wissenschaftlichen Erkenntnissen.

Die Bausteine der „Neuen Rückenschule“ 
stellt der Kursleiter bzw. die Kursleiterin 
individuell auf die Gruppe zugeschnit-
ten zusammen und orientiert sich dabei 
an dem modulartigen System. Dieses 
ermöglicht es, ein kreatives, situations-
abhängiges und auf die Erwartungen 
und Erfahrungen der Teilnehmenden 
abgestimmtes Kursprogramm anzubie-
ten und umzusetzen. Während der 60 
Lerneinheiten umfassenden Fortbildung 
wird der Rückenschullehrer bzw. die Rü-
ckenschullehrerin neben dem obligatori-
schen Fachwissen auch mit Methoden-
kompetenz ausgestattet und lernt durch 
angemessene Sozial- und Selbstkompe-
tenz die Teilnehmenden zu begeistern. 
Ziele der „Neuen Rückenschule“ sind 
eine nachhaltige Bindung der Teilneh-
mer/innen an eine gesundheitsorien-
tierte Bewegung und eine gezielte und 
bewusst initiierte Verhaltensänderung.
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Dazu zählen Elemente wie

 � Grundlagen der „Neuen Rücken-
schule“,

 � Körperwahrnehmung und Körper-
erfahrung,

 � Anatomie,
 � Training der motorischen Grund-

eigenschaften,
 � Ausgewählte Kurseinheiten,
 � Kleine Spiele,
 � Entspannungstechniken,
 � Life-Time-Sportarten,
 � Haltungs- und Bewegungsschulung,
 � Stressbewältigung,
 � Umgang mit dem Thema Schmerz,
 � Verhältnisprävention,
 � Vermittlung von Handlungs- und 

Effektwissen,
 � Förderung von rückenfreundlichen 

Verhaltensweisen,
 � Einweisung in das ZPP zertifizierte 

BdR-Konzept.

Die Rückenschullehrer/innen überneh-
men in der Umsetzung der „Neuen Rü-
ckenschule“ nicht mehr die klassische 
Rolle des Lehrenden, sondern agieren 
als Moderator/inn/en. Die Teilnehmen-
den sollen nicht rezeptiv an den Unter-
richtsstunden teilnehmen und deduktiv 
geführt werden, sondern sind aktiv in 
die Theorie- und Praxisprozesse mit ein-
gebunden.

Einen Schwerpunkt der „Neuen Rücken-
schule“ bildet die gezielte Motivation 
der Teilnehmer/innen durch die Fokus-
sierung positiver Sichtweisen. Negative 
Botschaften wie «Falsches, krummes 
Sitzen führt über kurz oder lang zum 
Bandscheibenvorfall» oder «Bei Schmer-
zen sollte der Rücken geschont werden» 
führen zur Förderung von negativen 
Gedanken und Emotionen und damit 
zu einem klassischen Vermeidungsver-
halten und individueller Hilfslosigkeit.  
Die angehenden Rückenschullehrer/in-
nen lernen stattdessen, gezielt positive, 
realistische Positionen zu formulieren, 
beispielsweise «Die meisten Rücken-
schmerzen sind völlig harmlos – wie eine 
Art Rückenschnupfen – geht man zum 
Arzt, dauern sie in der Regel eine Woche, 
geht man nicht zum Arzt, dauern sie sie-
ben Tage» oder «Bewegung unterstützt 
dich aktiv im Umgang mit Rückenbe-
schwerden – das Bett hilft dir nur we-
nig!». So lassen sich die Teilnehmenden 
eher ansprechen und dazu motivieren, 
die „Rückengesundheit zu fördern“ und 
einer „Chronifizierung von Rückenbe-
schwerden vorzubeugen“ (Leitziele der 
Neuen Rückenschule).

Frank Zechner
Leiter iTS Oldenburg – Stützpunkt „Bundes-
verband deutscher Rückenschulen e. V.“
Margaretenstr. 4
26121 Oldenburg

Oldenburg, im April 2017
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Anrechnungsempfehlung
Übersicht über die „virtuellen“ Module der Fortbildung

Die Anrechnung der berufsbeglei-
tenden Fortbildung „Die Neue Rücken-
schule“ auf Hochschulstudiengänge 
wird im Umfang von maximal 3 KP / 
ECTS empfohlen.

Das Niveau der Fortbildung wird ins-
gesamt auf Bachelor-Einstiegsniveau 
eingestuft. Der Kurs kann daher einge-
schränkt auf Bachelor-Studiengänge 
angerechnet werden. Die Anrechnung 
von außerhochschulischen Kompeten-
zen auf Bachelor-Einstiegsniveau sollte 
jedoch 60 KP nicht überschreiten.

Anmerkung

Die berufsbegleitende Fortbildung „Die 
Neue Rückenschule“ besteht aus ins-
gesamt zwei Ausbildungsteilen (siehe 
Seiten 4/5). 

Im Rahmen der Begutachtung fasste 
der Gutachter die Lerneinheiten der 
beiden Ausbildungsteile zu folgenden 
zwei „virtuellen“, inhaltlich homogenen 
Modulen zusammen:

Virtuelles Modul I:
Grundlagen der bewegungsbezogenen 
Prävention und Gesundheitsförderung,

Virtuelles Modul II:
Theorie und Praxis der Gesundheitsför-
derung, Organisation, Evaluation und 
(Selbst-)Reflexion.

Abbildung 1: Übersicht über die „virtuellen“ Module der Fortbildung

Abschluss „Die Neue Rückenschule“
Bachelor-Einstiegsniveau 

 Virtuelles Modul I

Grundlagen der bewegungsbezogenen Prävention und 
Gesundheitsförderung

1 KP 
Bachelor-Einstiegsniveau

Anrechnungsumfang gesamt:  
maximal 3 KP  

Virtuelles Modul II

Theorie und Praxis der Gesundheitsförderung,  
Organisation, Evaluation und (Selbst-)Reflexion

2 KP 
Bachelor-Einstiegsniveau

Eine Übersicht über die vom Gutachter 
vorgenommene Zuordnung der einzel-
nen Lerneinheiten zu den zwei „virtuel-
len“ Modulen befindet sich im Anhang 
(Seite 28) dieser Allgemeinen Anrech-
nungsempfehlung.

Die Lerneinheiten „Vorbereitung auf die 
praktische Prüfung“, „Praktische Prü-
fung“ und „Abschluss und Auswertung 
des Lehrgangs“ wurden im Zuge der 
inhaltlichen Begutachtung der Fortbil-
dung nicht berücksichtigt, da in diesen 
Lerneinheiten die Wiederholung bereits 
vermittelten Wissens sowie die Vorbe-
reitung auf die Prüfung im Vordergrund 
steht.
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Modulcode Modulname MLI-Wert ECTS (max.)
VM I Grundlagen der bewegungsbezogenen Prävention 

und Gesundheitsförderung
3,85 1

Lehrform Prüfung Sprache Unterrichtszeit
Präsenzunterricht,
Selbstlernen

Teil der  Gesamtprüfung Deutsch 16 Ustd. (12 Zeitstd.) Präsenz-
unterricht
zuzgl. Selbstlernzeit

Prüfungsform
schriftliche Ausarbeitung zur Unterrichtsdemonstration / Lehrprobe

Virtuelles Modul I: Grundlagen der bewegungs- 
bezogenen Prävention und Gesundheitsförderung

Lernergebnisse „Grundlagen der bewegungsbezogenen Prävention und Gesundheitsförderung“

 � Die Lernenden kennen grundlegende 
Ansätze gesundheitsbezogener Inter-
ventionen.

 � Die Lernenden kennen medizinische 
Grundlagen zu Rückenschmerzen und 
sind in der Lage, Interventionen auf spe-
zifische Krankheitsbilder anzupassen.

 � Den Lernenden sind die Möglichkei-
ten und Grenzen der Rückenschule 
und therapeutischer Angebote ande-
rer Disziplinen (Medizin, Physiothera-
pie) bewusst.

 � Die Lernenden verstehen die Bedeu-
tung psychologischer Faktoren für Rü-
ckenschmerz.

 � Die Lernenden kennen Leitziele und 
Module der Neuen Rückenschule.

 � Die Lernenden können Zielgruppen 
für die Teilnahme an der Neuen Rü-
ckenschule bestimmen und letztere 
entsprechend spezifisch anpassen.

 � Den Lernenden sind wichtige Kom-
petenzen von Kursleiter/inne/n sowie 
Möglichkeiten zur persönlichen Wei-
terentwicklung bekannt.

 � Die Lernenden sind in der Lage, Lehr-
Lernprozesse didaktisch-methodisch 
sinnvoll zu planen.
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Virtuelles Modul II: Theorie und Praxis der Gesundheits- 
förderung, Organisation, Evaluation und (Selbst-)Reflexion

Modulcode Modulname MLI-Wert ECTS (max.)
VM II Theorie und Praxis der Gesundheitsförderung,   

Organisation, Evaluation und (Selbst-)Reflexion
4,18 2

Lehrform Prüfung Sprache Unterrichtszeit
Präsenzunterricht,  
Selbstlernen

Teil der Gesamtprüfung Deutsch 44 Ustd. (33 Zeitstd.)  
Präsenzunterricht
inkl. Abschlussprüfung  
zuzgl. Selbstlernzeit

Prüfungsform
praktische Durchführung / Unterrichtsdemonstration / Lehrprobe inkl. Selbstreflexion zur Unterrichtsdemonstration

Lernergebnisse „Theorie und Praxis der Gesundheitsförderung, Organisation, Evaluation und 
(Selbst-)Reflexion“

 � Die Lernenden kennen die Bedeutung 
von Körperwahrnehmung und -erfah-
rung für Haltung und Bewegung als 
Schutzfaktor und können diese ver-
mitteln. 

 � Die Lernenden vermögen das Training 
motorischer Grundeigenschaften zu 
planen und anzuleiten. 

 � Die Lernenden können bewegungs-
bezogene Interventionen in spieleri-
scher Form anleiten und diese kleinen 
Spiele sinnvoll in Stundenplanungen 
einbauen.

 � Die Lernenden kennen die Risiken 
von Bewegungsmangel und können 
Übungsstunden zu altersstufenun-
abhängigen Sportarten planen und 
anleiten.

 � Die Lernenden sind in der Lage, Hal-
tungs- und Bewegungsschulungen 
durchzuführen und den Teilnehmen-
den entsprechendes Wissen zielgrup-
pengerecht zu vermitteln. 

 � Die Lernenden kennen Zusammen-
hänge von Stress und Gesundheit, 
können Kursteilnehmer/innen hierfür 
sensibilisieren und Übungen zum Um-
gang mit Stress vermitteln. 

 � Die Lernenden können Strategien zur 
Schmerzbewältigung vermitteln. 

 � Die Lernenden kennen verschiedene 
Entspannungsformen und können 
diese in unterschiedlichen Arrange-
ments vermitteln.

 � Die Lernenden kennen Möglichkeiten 
der Verhältnisprävention als Ergän-
zung zu rückenfreundlichen Verhal-
tensweisen, können entsprechendes 
Wissen vermitteln und individuell be-
raten.

 � Die Lernenden sind in der Lage, einen 
Kurs im Rahmen einer Gesundheitsför-
derungsmaßnahme zu konzipieren, 
einzelne Übungseinheiten zu gliedern 
und zielgruppenadäquat durchzufüh-
ren. Hierbei können sie Medien und 
Geräte sinnvoll einsetzen. 

 � Die Lernenden haben grundlegende 
Kenntnisse zur Evaluation von bewe-
gungsbezogenen Maßnahmen und 
können entsprechende Verfahren an-
wenden.

 � Die Lernenden sind in der Lage, die 
eigene Lehrpraxis zu reflektieren und 
hieraus weiterführende Ansätze zu 
entwickeln.

 � Die Lernenden kennen die notwendi-
gen räumlichen, materiellen und me-
dialen Voraussetzungen für Rücken-
schulmaßnahmen. 

 � Die Lernenden kennen die rechtlichen 
Grundlagen der Durchführung von 
Rückenschulen.

 � Die Lernenden haben grundlegende 
Kenntnisse zur Kalkulation eines Kurs-
angebots sowie zum Aufbau von Ko-
operationen und Netzwerken.

 � Die Lernenden haben Grundkenntnis-
se zur Vermarktung eines Kursange-
bots.



Allgemeine Anrechnungsempfehlung Fortbildung „Die Neue Rückenschule“

Modulcode Modulname MLI-Wert ECTS (max.)
VM II Theorie und Praxis der Gesundheitsförderung,   

Organisation, Evaluation und (Selbst-)Reflexion
4,18 2

Lehrform Prüfung Sprache Unterrichtszeit
Präsenzunterricht,  
Selbstlernen

Teil der Gesamtprüfung Deutsch 44 Ustd. (33 Zeitstd.)  
Präsenzunterricht
inkl. Abschlussprüfung  
zuzgl. Selbstlernzeit

Prüfungsform
praktische Durchführung / Unterrichtsdemonstration / Lehrprobe inkl. Selbstreflexion zur Unterrichtsdemonstration
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Allgemeine Anrechnungsempfehlung 

Hinweise für Weiterbildungsanbieter  
und -absolvent / inn /en

Der Kompetenzbereich Anrech-
nung gibt Empfehlungen für die An-
rechnung außerhochschulischer Lern-
ergebnisse, hat jedoch keinerlei Einfluss 
auf die Umsetzung dieser Empfehlun-
gen an den Hochschulen. Die Entschei-
dung über die Anerkennung einer Wei-
terbildung liegt in aller Regel bei den 
Studiengangsverantwortlichen an den 
Hochschulen. Studiengänge können 
die Anrechnung außerhochschulischer 
Lernergebnisse ablehnen oder von die-
ser Empfehlung abweichende Anrech-
nungsumfänge gewähren. 

Der in dieser Empfehlung dargestellte 
Anrechnungsumfang ist ein Maximal-
wert, der i.d.R. nur bei einer weitrei-
chenden inhaltlichen Übereinstimmung 
zwischen Lernergebnissen der Weiterbil-
dung und des Studiengangs tatsächlich 
auch gewährt wird. Aus einer teilweisen 
Übereinstimmung kann ein geringerer 
Anrechnungsumfang resultieren. 

Auch Hochschulen, die bereit sind, eine 
Anrechnung entsprechend dieser Emp-
fehlung zu gewähren, unterliegen u.U. 
Restriktionen bei der Einrichtung von 
Anrechnungsmöglichkeiten, die sich aus 

gesetzlichen oder in anderer Weise wirk-
samen Vorgaben ergeben. Damit eine 
Anrechnung entsprechend dieser Emp-
fehlung eingerichtet werden kann, muss 
i.d.R. sowohl das jeweils gültige (Lan-
des-)Hochschulgesetz als auch die für 
den anrechnenden Studiengang gültige 
Prüfungsordnung entsprechend ange-
passt worden sein. 

Diese Anrechnungsempfehlung soll 
den Verantwortlichen in Hochschulen 
und staatlichen Bildungsbehörden eine 
verlässliche und qualitätsgesicherte 
Grundlage für die Einrichtung von An-
rechnungsmöglichkeiten bieten. Auch 
die Umsetzung dieser Anrechnungs-
empfehlung sollte qualitätsgesichert 
erfolgen. Umfassende Hinweise liefert 
hierzu z. B. die „Leitlinie für die Quali-
tätssicherung und Verfahren zur An-
rechnung beruflicher und außerhoch-
schulisch erworbener Kompetenzen 
auf Hochschulstudiengänge“ (ANKOM, 
2008). 
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Allgemeine Anrechnungsempfehlung Fortbildung „Die Neue Rückenschule“

Hinweise für Hochschulen und  
Studiengangsverantwortliche

Die hier vorliegende Allgemeine An-
rechnungsempfehlung richtet sich an 
Hochschulen, die Bachelor- bzw. Mas-
ter-Studiengänge entsprechend dem 
Rahmenwerk des Europäischen Hoch-
schulraums anbieten, d.h. an die Mehr-
heit aller Hochschulstudiengänge im 
sogenannten „Bologna-Raum“ (Bologna 
Working Group, 2005). 

Die Anrechnungsempfehlung soll den 
Hochschulen unabhängig zertifizierte 
Informationen über die Lernergebnisse, 
den Workload (Kreditpunkte) und das 
Niveau von Lerneinheiten außerhoch-
schulischer Bildungsangebote liefern. 
Diese Informationen können die Anrech-
nung solcher Lernergebnisse erleichtern 
und vereinfachen. 

Der Kompetenzbereich Anrechnung 
empfiehlt den Hochschulen und deren 
Studiengangsverantwortlichen, die in 
dieser Empfehlung gegebenen Informati-
onen bei Anrechnungsentscheidungen zu 
berücksichtigen und Absolvent/inn/en der 
begutachteten Fortbildung „Die Neue Rü-
ckenschule“ eine entsprechende Anrech-
nung ihrer Lernergebnisse zu gewähren. 

Anrechnung bedeutet, dass Studienab-
schnitte (i.d.R. Module) aufgrund bereits 
nachgewiesener Lernergebnisse ent-
fallen. Die durch außerhochschulische 
Lernergebnisse ersetzten Studienab-
schnitte sollten aufgrund des Abschluss-
zertifikats der Weiterbildung bzw. der 
Fortbildung anerkannt und nicht noch 
einmal individuell geprüft werden. 

Die Anrechnung sollte bevorzugt „pau-
schal“ umgesetzt werden. Damit ist ge-
meint, dass aufgrund der hier vorliegen-
den Anrechnungsempfehlung für alle 
Absolvent/inn/en der Fortbildung eine 
garantierte Anrechnung eingerichtet 
werden sollte. Die Anrechnungsmög-
lichkeit sollte öffentlich (z. B. auf der Stu-
diengangswebseite) bekannt gemacht 
werden. Es sollte spezifiziert werden, 
welche Abschnitte des Studiums auf-
grund der Anrechnung entfallen. 

Nicht alle Hochschulgesetze innerhalb 
der Staaten des Bologna-Raumes erlau-
ben eine Anrechnung, wie sie hier emp-
fohlen wird. Bei Einrichtung einer An-
rechnungsmöglichkeit oder Gewährung 
einer Anrechnung sollten die Verant-
wortlichen in den Hochschulen daher zu-
nächst die entsprechenden gesetzlichen 
Grundlagen bzw. mögliche Einschrän-
kungen aufgrund von Verordnungen 
recherchieren. 
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Allgemeine Anrechnungsempfehlung 

Kompetenzanrechnung nach dem  
Oldenburger Modell 

Als eines von zwölf Modellprojek-
ten beteiligte sich die Carl von Ossietz-
ky Universität Oldenburg von 2005 bis 
2007 an der BMBF-Initiative ANKOM 
(„Anrechnung beruflicher Kompeten-
zen auf Hochschulstudiengänge“) (Hart-
mann et al., 2006). 

Die Modellprojekte des ANKOM-Ver-
bundes wurden möglich durch einen 
Beschluss der Kultusministerkonferenz 
(KMK) aus dem Jahr 2002. Dieser Be-
schluss gibt gleichzeitig Hinweise da- 
rauf, wie Anrechnungsverfahren gestal-
tet werden sollen. Es heißt dort: „Außer-
halb des Hochschulwesens erworbene 
Kenntnisse und Fähigkeiten können im 
Rahmen einer – ggf. auch pauschalisier-
ten – Einstufung auf ein Hochschulstu-
dium angerechnet werden, wenn […] 
sie nach Inhalt und Niveau dem Teil des 
Studiums gleichwertig sind, der ersetzt 
werden soll […]“ (KMK, 2002). 

Die Anrechnung von beruflich erworbe-
nen Kompetenzen auf Studienleistun-
gen wird in Oldenburg bereits seit 2006 
praktiziert. Im Wolfgang Schulenberg-
Institut für Bildungsforschung und Er-
wachsenenbildung an der Carl von Os-
sietzky Universität wurde im Zuge der 
ANKOM-Initiative ein qualitätsgesicher-
tes Verfahren zur Überprüfung der Anre-
chenbarkeit beruflicher Lernergebnisse 
auf Hochschulstudiengänge entwickelt 
(Müskens, 2006). 

Mit diesem Verfahren, dem sogenann-
ten „Äquivalenzvergleich“, wurde be-
reits eine Vielzahl von Abschlüssen aus 
der Fort- und Weiterbildung untersucht. 
Im Äquivalenzvergleich geht es in der 
Hauptsache darum, nach Inhalt und 
Niveau gleichwertige Anteile innerhalb 
eines Studiengangs und einer Fort- bzw. 
Weiterbildung zu identifizieren. 

Weitere Informationen zum 
Oldenburger Anrechnungsmodell auf 
www.anrechnung.uni-oldenburg.de
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Allgemeine Anrechnungsempfehlung

Die hier vorliegende Allgemeine 
Anrechnungsempfehlung soll Hoch-
schulen bei der qualitätsgesicherten 
Anrechnung der Fortbildung „Die Neue 
Rückenschule“ unterstützen. Diese An-
rechnungsempfehlung basiert auf einer 
unabhängigen Begutachtung der Fort-
bildung, die eine Bestimmung der Lern-
ergebnisse, der Niveaus und der Work-
loads ihrer Lerneinheiten beinhaltet.

Im Rahmen der Erstellung einer Allge-
meinen Anrechnungsempfehlung für 
eine außerhochschulische Fort- bzw. 
Weiterbildung wird üblicherweise ein 
Äquivalenzvergleich zu einem inhaltlich 
verwandten Referenzstudiengang durch-
geführt (vgl. Eilers-Schoof & Müskens, 
2012). Ein solcher Äquivalenzvergleich 
war bezogen auf die Fortbildung „Die 

Neue Rückenschule“ nicht möglich, da 
aufgrund der speziellen Thematik der 
Fortbildung kein inhaltlich verwandter 
Hochschulstudiengang identifiziert wer-
den konnte.

Die Begutachtung der Fortbildung „Die 
Neue Rückenschule“ wurde von einem 
unabhängigen Fachgutachter durchge-
führt. Dabei wurde das Niveau der Fort-
bildung und ihrer Lerneinheiten mithilfe 
des Instruments „Module Level Indicator“ 
(MLI) geschätzt (Gierke & Müskens, 2009).

Die Ergebnisse der Begutachtung wur-
den von den Mitarbeiter/inne/n des  
Kompetenzbereichs Anrechnung ausge-
wertet und bilden die Grundlage der hier 
vorliegenden Anrechnungsempfehlung.

Grundlage für die Begutachtung der  
Fortbildung „Die Neue Rückenschule“ 

Zusätzlich enthält diese Allgemeine An-
rechnungsempfehlung weitere Informa-
tionen über die Fortbildung, ähnlich den 
Inhalten einer Modulbeschreibung für 
einen Studiengang. Daher könnte man 
sie in gewisser Weise auch als eine „Über-
setzung der Weiterbildung in Hochschul-
sprache“ verstehen.

Das hier verwendete Verfahren der Be-
gutachtung sowie die dabei verwende-
ten Instrumente und Methoden entspre-
chen vollständig den Anforderungen der 
„Leitlinie für die Qualitätssicherung und 
Verfahren zur Anrechnung beruflicher 
und außerhochschulisch erworbener 
Kompetenzen auf Hochschulstudiengän-
ge“ (ANKOM, 2008). 

 � Beschreibung der Fortbildung und 
der Lernerfolgskontrollen,

 � allgemeine Informationen zur  
Fortbildung,

 � Darstellung der Entwicklung der Fort-
bildung inkl. Hintergrundinformatio-
nen,

 � Curriculum der Fortbildung,

 � umfangreiche Unterrichtsmaterialien 
zu den Lerneinheiten,

 � Literatur zur Fortbildung (Lehrbuch 
„KddR-Manual – Neue Rückenschule“),

 � Materialien und Angaben zu den Prü-
fungen.
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Allgemeine Anrechnungsempfehlung 

Hinweise zur Bestimmung des Workloads

Zur Bestimmung des Workloads der 
Weiterbildung wurde im Sommer 2016 
vom iTS Oldenburg eine empirische 
Erhebung durchgeführt. Hierzu wurde 
während des letzten Präsenzwochenen-
des der Fortbildung mittels standardi-
sierter Fragebögen der Arbeitsaufwand 
der Teilnehmer/innen in der Selbstlern-
phase vor der letzten Präsenzveran-
staltung erhoben (siehe Abbildung 2). 
Innerhalb des Fragebogens wurde der 
Zeitaufwand für folgende Aktivitäten 
erfasst:

 � Lesen des Lehrbuches bzw. sonstiger 
Literatur,

 � theoretische Vorbereitung auf die Prü-
fung,

 � Erstellen des Stundenverlaufplans der 
Prüfung,

 � Ausprobieren der praktischen Übungen 
bzw. eines Probedurchlaufs der Prüfung,

 � Kommunikation mit Dozent/inn/en 
oder der Weiterbildungsleitung oder mit 
anderen Teilnehmer/inne/n,

 � sonstige Aktivitäten im Zusammenhang 
mit der Fortbildung (z. B. Hospitation, 
Skype-Konferenzen, Projekttreffen, The-
menrecherche, Anfertigen eines Projekt-
berichtes).

An der Workload-Erhebung nahmen zehn 
Lernende teil. Der Mittelwert des von ih-
nen berichteten Arbeitsaufwandes in der 
Selbstlernphase (vor der letzten Präsenz-
veranstaltung) beträgt 47,9 Stunden, der 
Median liegt bei 48 Stunden. Die mittlere 
Dauer des berichteten Arbeitsaufwandes 
variiert zwischen 30 und 75 Stunden.

Aufgrund des Ergebnisses dieser Erhebung 
wurde der Workload wie folgt geschätzt:

Workload Selbstlernphase:
48 (Zeit-)Stunden (Median),

Workload Präsenzphase:
45 (Zeit-)Stunden (laut Veranstaltungs-
plan).

Somit ergibt sich ein Workload von insge-
samt 3 KP.

Abbildung 2: Fragebogen zur Workload-Erhebung
 1 

Workload 
 
In dieser Erhebung möchten wir erfahren, wie viel Zeit Sie für die Weiterbildung aufgebracht haben. 
Um einen umfassenden Überblick über Ihren Lernzeitaufwand (Workload) zu erhalten, wird diese 
Befragung bei beiden Seminarterminen wiederholt.  
 
Die folgenden Fragen beziehen sich nur auf die Selbstlernphase, d.h. auf den Zeitraum vor dem 
heutigen Seminartermin. 
 
Im folgenden Abschnitt möchten wir Sie bitten, anzugeben, wie viele Stunden Sie seit dem letzten 
Seminartermin insgesamt für die Weiterbildung aufgebracht haben. Berücksichtigen Sie bitte alle 
inhaltlich relevanten Aktivitäten, nicht jedoch Aktivitäten ohne Bezug zu den Inhalten wie Anfahrten, 
Übernachtungen etc. 
 
 

Wie viele Stunden haben Sie (seit dem letzten Seminartermin) für Selbstlern-Aktivitäten 
im Zusammenhang mit der Weiterbildung zugebracht? 

 Stunden 
- für das Lesen des Buches bzw. sonstiger Literatur  
- für die theoretische Vorbereitung auf Ihre Prüfung  

- für das Erstellen des Stundenverlaufplans Ihrer Prüfung  
- für das Ausprobieren der praktischen Übungen/ eines Probedurchlaufs Ihrer 

Prüfung 
 

- mit Kommunikation mit Dozent/inn/en oder der Weiterbildungsleitung oder mit 
anderen Teilnehmer/inne/n 

 

- mit sonstigen Aktivitäten im Zusammenhang mit der  
Weiterbildung  
 
Welche Aktivitäten waren das? 
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Niveaubestimmung –  
Module Level Indicator ( M L I )

Die Bestimmung des Niveaus von 
Weiterbildungs- und Studienmodulen 
erfordert einen bildungsbereichsüber-
greifenden Vergleichsmaßstab. Doch die 
Niveauvorstellungen in der Erwachse-
nen-  und in der akademischen Bildung 
unterscheiden sich erheblich voneinan-
der. Bereichsübergreifende Qualifikati-
onsrahmen wie der Europäische Qualifi-
kationsrahmen für Lebenslanges Lernen 
(EQF) unternehmen den Versuch, diese 
unterschiedlichen Niveauvorstellungen 
zu integrieren (EU Parlament, 2007). 
Allerdings sind sie zur Einstufung von 
Teilqualifikationen – wie Studienmodule 
oder Weiterbildungsfächer – kaum ge-
eignet.

Im ANKOM-Projekt „Qualifikationsverbund 
Nord-West“ wurde daher mit dem Module 
Level Indicator (MLI) ein Instrument entwi-
ckelt, das eine solche Niveaubeurteilung 
von Lerneinheiten bzw. Teilqualifikationen 
ermöglicht, sich dabei aber gleichzeitig 
an der bereichsübergreifenden Niveau-
vorstellung des EQF orientiert (Gierke & 
Müskens, 2009). 

Der MLI ist ein stark strukturiertes Bewer-
tungsinstrument mit 51 Kriterien. Die 
von den Gutachter/inne/n zu bewerten-
den Kriterien beziehen sich in erster Linie 
auf die innerhalb der Lerneinheit vermit-
telten Kenntnisse und Fähigkeiten sowie 
auf die Form der Lernerfolgskontrollen.  
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Allgemeine Anrechnungsempfehlung 

Die Ergebnisskalen des MLI

Die 51 Bewertungen zu einer Lern-
einheit werden zu neun testtheoretisch 
konstruierten, reliablen Ergebnisskalen 
verrechnet: 

 � Die Skala „Breite und Aktualität des 
Wissens“ beschreibt die Breite, Tiefe 
und Aktualität der in der Lerneinheit 
vermittelten Kenntnisse. 

 � Die Skala „Kritisches Verstehen“ be-
schreibt, inwieweit die innerhalb der 
Lerneinheit vermittelten Theorien, 
Modelle und/oder Methoden kritisch 
reflektiert werden. 

 � Die Skala „Interdisziplinarität“ be-
schreibt, in welchem Ausmaß eine 
Lerneinheit Bezüge zu anderen Beru-
fen oder Disziplinen aufweist und den 
Lernenden vermittelt, in interdiszipli-
nären Kontexten tätig zu werden. 

 � Die Skala „Problemlösen“ beschreibt, 
ob und inwieweit die Lernenden inner-
halb der Lerneinheit mit komplexen 
Problemstellungen konfrontiert wer-
den, die sie unter Anwendung kogniti-
ver und/oder praktischer Fertigkeiten 
selbstständig zu lösen haben. 

 � Die Skala „Praxisbezug“ beschreibt, ob 
und in welchem Maße sich die Lern-
materialien und Lernerfolgskontrollen 
auf reale Praxisanforderungen und 
-probleme beziehen.

 � Die Skala „Innovation und Kreativität“ 
beschreibt, ob und inwieweit die Lern-
erfolgskontrollen einer Lerneinheit die 
Lernenden mit neuartigen Problemen 
konfrontieren, die kreative Lösungsan-
sätze erfordern.

 � Die Skala „Selbstständigkeit“ be-
schreibt das Ausmaß der Selbststän-
digkeit und Verantwortungsübernah-
me, das von den Lernenden innerhalb 
der Lerneinheit erwartet wird.

 � Die Skala „Berücksichtigung sozia-
ler und ethischer Fragen (Ethik)“ be-
schreibt, ob und inwieweit innerhalb 
der Lerneinheit soziale und ethische 
Fragen thematisiert werden. 

 � Die Skala „Kommunikation“ beschreibt, 
in welchem Maße den Lernenden ver-
mittelt wird, Informationen, Ideen, 
Probleme und Lösungsansätze ge-
genüber Mitlernenden, Fachexperten 
bzw. Fachexpertinnen und Laien zu 
kommunizieren. 

Bei der vorliegenden Niveaubestim-
mung wurde die aktuelle MLI-Version 
3.0 verwendet.
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Abbildung 3: Skalen des MLI – Version 3.0 mit Beispielitems

Kenntnisse

Das Modul beinhaltet zumindest einige vertiefte Wissensbestände auf dem 
aktuellen Stand der Forschung innerhalb des Fachgebiets.

Das Modul vermittelt ein Bewusstsein für die Grenzen der vermittelten 
Kenntnisse.

Das Modul beinhaltet interdisziplinäre Fragestellungen, deren Beantwor-
tung auf Wissen aus unterschiedlichen Fachgebieten basiert.

Die Lernanforderungen bzw. Prüfungsaufgaben verlangen den umfassen-
den Einsatz kognitiver oder praktischer Fertigkeiten.

Breite und Aktualität

Interdisziplinarität

Kritisches Verstehen

Praxisbezug

Innovation und Kreativität

Problemlösen

Fertigkeiten

Das Modul vermittelt unmittelbar in der Praxis verwertbare Kenntnisse.

Die Lernanforderungen beinhalten die Entwicklung neuer strategischer 
Ansätze.

Kompetenz

Selbstständigkeit
Die Lernanforderungen verlangen von den Lernenden selbstständiges 
Handeln und Eigeninitiative.

Kommunikation Die Lernenden haben demonstriert, dass sie ihr Verständnis des Fachge-
biets gegenüber Mitlernenden kommunizieren können.

Die Lernenden bezeugen bei der Lösung von Problemen Rücksichtnahme 
auf andere und Solidarität mit Betroffenen.

Berücksichtigung sozialer 
und ethischer Fragen (Ethik)
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Allgemeine Anrechnungsempfehlung 

Die Niveaus

Die neun Ergebnisskalen des MLI las-
sen sich auch zu einem Gesamtwert ver-
rechnen. Dieser Gesamtwert beschreibt 
das Niveau einer Lerneinheit insgesamt. 
Sowohl der Gesamtwert als auch die Ein-
zelergebnisskalen können als Entschei-
dungsgrundlage über die Anrechnung 
eines Moduls verwendet werden. 

Die MLI-Werte lehnen sich an die Stufen 
des EQF an. Höhere Werte bedeuten da-
her ein höheres Niveau.

Aufgrund der bisherigen Untersuchun-
gen kann man davon ausgehen, dass 
sich sowohl Bachelor- als auch Master-
Studiengängen kein exaktes Niveau von 
Lerneinheiten zuordnen lässt. Vielmehr 
handelt es sich um Niveaubereiche, die 
ineinander übergehen. Die Ergebnisse 
einer MLI-Bewertung lassen sich fünf 
verschiedenen Niveaubereichen zuord-
nen:

MLI Gesamtwert < 3,5

Das Niveau der beurteilten Lerneinheit 
liegt erheblich unterhalb des Niveaus 
typischer Bachelor-Studienmodule. Eine 
solche Lerneinheit sollte nicht auf Bache-
lor- oder Master-Studiengänge angerech-
net werden. Das Profil der MLI-Skalen gibt 
Hinweise auf eine mögliche Veränderung 
der Lerneinheit, durch die eine Erhöhung 
des MLI-Niveaus erreicht werden kann. 

Solche Veränderungen können die In-
halte der Lerneinheit, die Art und Weise 
der Vermittlung und/oder die Form der 
verwendeten Lernerfolgskontrollen be-
treffen. 

Bachelor-Einstiegsniveau  
(3,5 < MLI Gesamtwert < 4,5)

Das Niveau der beurteilten Lerneinheit 
entspricht dem Niveau typischer Module 
der ersten Semester eines Bachelor-Stu-
diengangs. Eine solche Lerneinheit sollte 
nur dann auf einen Bachelor-Studiengang 
angerechnet werden, wenn der Gesamt-
umfang der Module auf Bachelor-Ein-
stiegsniveau (einschließlich des angerech-
neten Moduls) 60 KP nicht überschreitet. 
Auf Master-Studiengänge sollte die Lern- 
einheit nicht angerechnet werden. 

Bachelor-Niveau  
(4,5 < MLI-Gesamtwert < 5)

Das Niveau der beurteilten Lerneinheit 
entspricht dem Niveau typischer Modu-
le der mittleren Phase eines Bachelor-
Studiengangs. Die Lerneinheit sollte bei 
entsprechender inhaltlicher Überein-
stimmung auf Bachelor-Studiengänge 
angerechnet werden. Auf Master-Studi-
engänge sollte die Lerneinheit nicht an-
gerechnet werden. 

Bachelor-/Master-Übergangsniveau 
(5 < MLI-Gesamtwert < 5,5)

Das Niveau der beurteilten Lerneinheit 
entspricht dem Niveau eines fortge-
schrittenen Bachelor-Moduls oder dem 
Niveau typischer Master-Module aus 
der Eingangsphase des Studiengangs. 
Die Lerneinheit kann daher bei entspre-
chender inhaltlicher Übereinstimmung 
auf Bachelor-Studiengänge angerech-
net werden. Auf Master-Studiengänge 
sollte die Lerneinheit nur dann ange-
rechnet werden, wenn der Gesamtum-
fang der Module auf Bachelor-/Master-
Übergangsniveau (einschließlich des 
angerechneten Moduls) 30 KP nicht 
überschreitet. 

Master-Niveau  
(5,5 < MLI-Gesamtwert)

Das Niveau der beurteilten Lerneinheit 
entspricht dem Niveau typischer Master-
Module. Die Lerneinheit sollte daher bei 
entsprechender inhaltlicher Überein-
stimmung auf Bachelor- und Master-
Studiengänge angerechnet werden. 
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Fortbildung „Die Neue Rückenschule“ 
Grundlagen der bewegungsbezogenen Prävention und Gesundheitsförderung 
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Wann sollten Lerneinheiten aus 
außerhochschulischer Bildung auf Hochschul-
studiengänge angerechnet werden?

In einer Empfehlung der Kultusmi-
nisterkonferenz vom 28.6.2002 zur An-
rechnung von außerhalb des Hochschul-
wesens erworbenen Kenntnissen und 
Fähigkeiten auf ein Hochschulstudium 
heißt es:

„Außerhalb des Hochschulwesens er-
worbene Kenntnisse und Fähigkeiten 
können im Rahmen einer – ggf. auch 
pauschalisierten – Einstufung auf ein 
Hochschulstudium angerechnet wer-
den,  wenn

 � die für den Hochschulzugang gelten-
den Voraussetzungen – ggf. auch über 
die Möglichkeiten des Hochschulzu-
gangs für besonders qualifizierte Be-
rufstätige – gewährleistet werden;

 � sie nach Inhalt und Niveau dem Teil 
des Studiums gleichwertig sind, der 
ersetzt werden soll;

 � entsprechend den Grundsätzen des 
neuen Qualitätssicherungssystems 
im Hochschulbereich die qualitativ-
inhaltlichen Kriterien für den Ersatz 
von Studienleistungen durch außer-
halb des Hochschulwesens erwor-
bene Kenntnisse und Fähigkeiten im 
Rahmen der Akkreditierung überprüft 
werden. 

Außerhalb des Hochschulwesens erwor-
bene Kenntnisse und Fähigkeiten kön-
nen höchstens 50 % eines Hochschul-
studiums ersetzen“ (KMK, 2002).

Diese Empfehlung der KMK verlangt 
sowohl inhaltlich als auch hinsichtlich 
des Niveaus eine Übereinstimmung zwi-
schen anzurechnender Lerneinheit und 
zu ersetzendem Studienmodul. 

Die hier vorliegende Allgemeine An-
rechnungsempfehlung enthält Hinwei-
se zum Niveau der Lerneinheiten der 
begutachteten Fortbildung „Die Neue 
Rückenschule“. Sofern fachlich defi-
nierte Inhalte eines Studiums ersetzt 
werden sollen, muss darüber hinaus die 
inhaltliche Übereinstimmung der Fort-
bildung mit dem/den Studienmodul(en) 
ermittelt werden. Als Grundlage für eine 
solche Überprüfung liegen die im Rah-
men des Inhaltsvergleichs ermittelten 
Lernergebnisse der Fortbildung vor. Die 
Anrechnung eines Studienmoduls wird 
empfohlen, wenn dessen Lernergeb-
nisse zu mindestens 70% durch Lern-
ergebnisse der Fortbildung abgedeckt 
werden. 

Aufgrund der speziellen Thematik der 
Fortbildung „Die Neue Rückenschule“ 
dürfte es gegenwärtig nur sehr weni-
ge Hochschulstudiengänge mit ver-
gleichbaren Inhalten geben. Dennoch 
kann eine Anrechnung der Fortbildung 
sinnvoll und möglich sein, da durch die 
Lernergebnisse dieser Fortbildung bei-
spielsweise sportwissenschaftliche Stu-
diengänge sinnvoll ergänzt werden kön-
nen. Die Anrechnung der Fortbildung 
sollte hierbei auf Wahlmodule oder -be-
reiche erfolgen.

Bei fachlich nicht eingegrenzten Modu-
len des Studiengangs (z. B. Wahlmodule, 
Wahlbereiche etc.) kann eine inhaltliche 
Überprüfung einer Übereinstimmung 
der Lernergebnisse u.U. entfallen. Hier 
kann die Anrechnung ggf. ausschließ-
lich auf der Grundlage der Niveaufest-
stellung im Umfang des o.a. Workloads 
(Kreditpunkte) erfolgen. 
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Gesamteinschätzung des Gutachters

Timm Wöltjen, M.A. 
Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Sportwissenschaft der Universität Oldenburg

Rückenschmerz gehört zu den häu-
figsten gesundheitlichen Beschwerden 
und ist damit ein bedeutendes Gesund-
heitsthema. Sowohl die große Zahl an 
Betroffenen als auch die hohen Kos-
ten, die hierdurch entstehen, sind gute 
Gründe für Interventionen in diesem 
Bereich.

Bewegungsbezogene Angebote, die der 
Prävention und Gesundheitsförderung 
dienen, sind daher hochaktuell und ge-
fragt. Die „Neue Rückenschule“ ist als ein 
solches Angebot ein herausragendes 
Beispiel. Durch den Zusammenschluss 
verschiedener Anbieterorganisationen 
in der „Konföderation der deutschen 
Rückenschulen“ (KddR) konnten diese 
ein qualitätsgesichertes Angebot mit 
standardisierter Ausbildung entwickeln. 
Die in dieser Anrechnungsempfehlung 
beschriebene „Fortbildung zum/zur 
Rückenschullehrer/-in“ wird vom „Bun-
desverband deutscher Rückenschulen 
e.V.“ (BdR) angeboten, einer der Mit-
gliedsorganisationen in der KddR.

Für die stark auf Rückengesundheit fo-
kussierte Fortbildung ließ sich leider 
kein passender Referenzstudiengang 
finden. Allerdings sind die hier vermit-
telten Qualifikationen in verschiedenen 
Studienbereichen relevant. So sind z. B. 
Nähen zu sportwissenschaftlichen, ge-
sundheitswissenschaftlichen oder phy-
siotherapeutischen Studiengängen zu 
sehen. Die Lernenden bekommen hier 
in einem stark auf Berufspraxis ausge-
richteten Angebot gute Einblicke in die 
Perspektiven verschiedener Disziplinen 
auf Rückengesundheit und lernen, die-
se in der Konzeption und Durchführung 
von entsprechenden Kursangeboten zu 
berücksichtigen.
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Die Fortbildung qualifiziert die Ler-
nenden dabei sowohl dazu, einzelne 
Übungseinheiten zu speziellen Themen 
der Rückengesundheit zu konzipieren 
und durchzuführen als auch ein kom-
plettes Kursangebot zu entwickeln oder 
auch dieses zu evaluieren, es zu bewer-
ben und zu finanzieren.

Dabei steht im Vordergrund des Kurses, die 
Lernenden für die heterogenen Vorausset-
zungen und Bedürfnisse der späteren Kurs-
Teilnehmer/-innen zu sensibilisieren und 
das Rückenschulangebot dahingehend 
anzupassen oder auch einzelne Betroffe-
ne zu beraten und verhältnispräventive 
Maßnahmen anzuregen. Obwohl die Zu-
lassung zur Fortbildung den Abschluss 
einer einschlägigen staatlich anerkannten 
Berufsausbildung voraussetzt und damit 
recht hohe Zugangsanforderungen stellt, 
bleiben die hier verwendeten theoreti-
schen Bezüge etwas oberflächlich – hier 
könnten weitere Perspektiven eröffnet 
werden und so z. B. auch Anschlüsse an 
wissenschaftliche Bachelor-Studiengänge 
ermöglicht werden. Vor dem Hintergrund 
der hier vorliegenden Anrechnungsemp-
fehlung verwundert es allerdings, dass 
Inhalte aus Berufsausbildung und Studi-
um nicht für Teile dieser Fortbildung aner-
kannt werden.
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Der Gutachter
Timm Wöltjen studierte Sportwissenschaft und Wirtschaftswissenschaften (Bachelor of Arts) so-
wie Sport und Lebensstil (Master of Arts) und ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für 
Sportwissenschaft der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg. 

Herr Wöltjen arbeitete in verschiedenen Drittmittelprojekten, unter anderem in der bewegungs- 
und ernährungsbezogenen Prävention und Gesundheitsförderung, ist seit 2011 in der Lehre in 
Studiengängen mit Sportbezug in verschiedenen Inhaltsbereichen tätig und im Rahmen der 
universitären Selbstverwaltung auch mit der Zulassung zum Studium befasst. 

In seinem aktuellen Projekt ist er vor allem mit der Entwicklung von Modulen, dem curricularen Aufbau und der Weiterent-
wicklung der Studiengänge am Institut für Sportwissenschaft betraut.

Der Abschluss dieser Fortbildung stellt ei-
nen Vorteil für Studieninteressierte dar, da 
sie somit bereits Einblicke in die Organi-
sation, Konzeption und praktische Durch-
führung von bewegungsbezogenen An-
geboten erhalten und sich mit Prävention 
beziehungsweise Gesundheitsförderung 
durch Kursangebote oder Beratungen 
auskennen. Dies kann sowohl in sport-
wissenschaftlichen als auch gesundheits-
wissenschaftlichen Studiengängen inter-
essant sein. Dabei ist von Vorteil, dass die 
Fortbildung starke Theorie-Praxis-Bezüge 
herstellt und zur Selbstreflexion anregt.  

Derart ausgebildete und eventuell in 
diesem Bereich berufserfahrene Studie-
rende können für verschiedene Studien-
bereiche eine Bereicherung sein, hier pro-
fitieren auch die anderen Studierenden 
gegebenenfalls von der Berufserfahrung 
der ausgebildeten Rückenschullehrer/-
innen. Die in der Fortbildung sinnvolle 
und notwendige thematische Engfüh-
rung auf Rückengesundheit kann die 
größere Breite in entsprechenden Stu-
diengängen sicherlich nicht vollständig 
abbilden, die Anrechnung auf einzelne 
Studienmodule erscheint aber durchaus 
sinnvoll.

Eine Anrechenbarkeit dieser Fortbildung 
sowie umgekehrt von Studieninhalten 
auf diese in Zukunft wäre daher sehr 
wünschenswert und lohnend für alle Be-
teiligten.
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Zertifikat der Fortbildung  
„Die Neue Rückenschule“ 
Rückenschullehrer/in-Fortbildung mit KddR/BdR-Lizenz
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Die Zusammensetzung der „virtuellen“ Module 

Lerneinheiten der Weiterbildung „Virtuelles“ Modul 1 „Virtuelles“ Modul 2

Grundlagen der bewegungsbe-
zogenen Prävention und  
Gesundheitsförderung

Theorie und  
Praxis der Gesundheitsförderung, 

Organisation, Evaluation und (Selbst-)
Reflexion

Allgemeine Grundlagen der NEUEN Rückenschule

Evidenzbasierte Risikofaktoren für die Entwicklung des  chronischen 
Rückenschmerzes

Allgemeine Grundlagen der Trainingslehre

Funktionsgymnastik Teil 1; spezielle Funktionsgymnastik mit und ohne 
Gerät

Funktionskreise I

Medizinische Grundlagen I + II

Funktionskreise II

Funktionsgymnastik bei orthopädischen Beschwerden (Teil 2)

Psychologie in der Rückenschule I + II

Progressive Muskelrelaxation nach Jacobson

Körperwahrnehmung

Entspannungstechniken Teil 1

Reflexion und Ausblick auf das 2. Lehrgangswochenende

Rückenschule im Betrieb

Hebe-Trage-Schieben-Ziehen-Schule

Organisation und Aufbau einer Rückenschule

Pädagogisch-psychologische Unterrichtsführung in Theorie und Praxis

Kleine Spiele und Spielformen zur Förderung der Gruppendynamik

Koordination und Gleichgewicht

Propriozeptives Training

Entspannungstechniken Teil 2

Einführung in Ausdauersportarten: hier: Walking

Geräteeinsatz in der Rückenschule

Vorbereitung auf die praktische Prüfung

Praktische Prüfung

Abschluss und Auswertung des Lehrgangs

Anmerkung
Die Lerneinheiten „Vorbereitung auf die praktische Prüfung“, „Praktische Prüfung“ und „Abschluss und Auswertung des Lehr-
gangs“ wurden im Zuge der inhaltlichen Begutachtung der Fortbildung nicht berücksichtigt (vgl. Seite 8).
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Trotz sorgfältiger Anwendung der uns zur Verfügung stehenden Verfahren, Instrumente und Methoden können wir Fehler bei der 
Begutachtung, Auswertung und allen weiteren Arbeitsschritten bei der Erstellung dieser Empfehlung nicht vollständig ausschließen. 
Für die Richtigkeit der hier gemachten Angaben und aller sich daraus ergebenden Konsequenzen übernehmen wir daher keinerlei 
Garantie und Haftung. 
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